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anschauliche Überzeugungen, SOWeIıltDer Sexualkundeunterrich an den diese für das Gebiet der Sexualıtät von

Bedeutung sınd. Die Schule mMu 1NS-deutsqhen Schulen
besondere jeden Versuch eıner Indok-
trınıerung der Jugendlichen unterlas-

„„Menschenfeindlıch“‘ nannte Hanna- gischer Fakten eingeschränkt. Es soll sCMI

Renate Laurıen, Kultusminıister iın durchaus der menschlıiche Gesamt- Be1i Wahrung dieser Grundsätze 1St
Rheinland-Pfalz und ehemals Vıze- komplex VO Sexualıtät vermuittelt Sexualerziehung als facherübergrei-
präsıdentin der GemeLlnsamen Synode, werden, allerdings ın welser Selbstbe- tender Unterricht nıcht VO der Zu-
in einer ersten Reaktion das Fe- schränkung Achtung der sıttlı- stımmung der Eltern abhängıg.
bruar veröttentlichte Urteıil des Bun- chen un! religiösen Überzeugungen iın Dıe Eltern haben jedoch eınen An-
desverfassungsgerichts ber den Sexu- den Famıilien un:! VOTL dem „primären““ spruch auf rechtzeıtige Information
alkundeunterricht ın den deutschen Erziehungsrecht der Eltern. ber den Inhalt un! den methodisch-
Schulen. In voller Achtung VOTL dem ntgegen eiınem Bericht VO  —$ Friedrich didaktischen Weg der Sexualerziehung

ın der Schule.Bundesverfassungsgericht MUSSeEe doch arl Fromme in der | :W (16 /8)
testgestellt werden, dafß 65 gerade 1m werden im eigentliıchen Sınne auch Der Vorbehalt des (sesetzes VCI-

Sınne des Grundgesetzes nıcht angehe, nıcht diıe Rıchtlinien der Kultusmini- pflichtet den Gesetzgeber, die Ent-
1Im Sexualkundeunterricht UT hbiolo- sterkonferenz VO: 1968 ‚„kritisiert“‘, in scheidung ber die Einführung eıner
gische Fakten ohne sıttlıche Wertung‘ denen die hauptsächlıchen Zielsetzun- Sexualerziehung in den Schulen selbst

vermitteln. Im Gegenteıl, dieses be- SCH des Sexualkundeunterrichts be- treffen.
inhalte geradezu die Verpilichtung schrıieben werden bzw nıedergelegt 1 )as gilt nıcht, sSOWeIılt lediglich Kennt—
Wertungen und Werthaltungen. Im sınd. WDas Gericht tolgt 1M Gegenteıl nısse ber biologische un! andere Fak-

diesen Rıichtlinien iın seiınem Urteil ten vermuittelt werden.“‘‘gleichen Maße W1e€e Indoktrination ın
diesem Bereich sSe1 deshalb ‚„„auch eıne weıtgehend. Es 1Ur VOT gewıssen ‚Thema‘‘ des Urteıils WAar also nıcht die
quası mechanıstische Vermittlung e1l- schon ın den Rıchtlinien der KM  7 CI - Einschränkung des Sexualkundeun-
11CS bloßen Biologiequerschnitts ohne ennbaren un ın entsprechenden terrichts aut „bilologische un! andere
jede sıttlıche Wertung unerträglich“‘‘. Rıchtlinien einzelner Bundesländer Fakten‘‘, sondern die Klärung, InwI1e-

deutlicher wwerdenden Übersteigerun- weıt schulische Sexualerziehung eıner
SCn Die Schule dürte sıch nıcht ‚yd1Il- Entscheidung durch den Gesetzgeberel mıiıt mafen, die Kınder 1ın allem und jedem bedart und inwıeweıt nıcht. Hıer

Mißverständnissen unterrichten wollen, weıl S1e kommt das Gericht dem Schlufß
möglicherweise den Gesamterz1e- schulische Sexualerziehung musse, da

Selten Wal die Kritik eiıner Ent- hungsplan der Eltern unterlauten sS1e 1m Spannungsteld verschiedener
scheidung des obersten deutschen Ge- würde  c Dıiese Warnung un! die Mah- Grundrechte angesiedelt 1St (Recht der
richts unverblümter als ın diesem Fall. nung ZUf Zurückhaltung un! Toleranz Eltern ach Art Abs Persön-
Dıe Stellungnahme beruhte treıilıch be1 der Durchführung der Sexualerzie- lichkeitsrecht des Kındes Art
größtenteils auf eınem Mißverständnıis. hung bilden offenbar eıne Hauptlinie Abs. 1G6G, Bıldungs- un! Frzıie-
Das Bundesverfassungsgericht wollte des Urteils. hungsauftrag des Staates ach n
keineswegs die schulische Sexualerzie- Dıies 1ST jedenfalls der wesentliche In- Abs GG), gesetzlıch geregelt W[ -

hung auf die Vermittlung der reın bio- halt der dem Beschlufß des Ersten Se- den Die reine Vermittlung VO  — Fakten
logischen Fakten einschränken. Es ats (er 1St datiert VO 200 12 Z VOTr- bedürte, da s1e selbstverständlicher
terscheidet 1mM Gegenteıl sehr angestellten Leıtsätze, die der Deut- un! unumstriıttener Auftrag der Schule
zwıschen eiınem Unterricht der bloßen iıchkeit halber hıer 1M Wortlaut ISt; solcher Regelung nıcht. Man kann,
1sseNS- bza Faktenvermittlung ım testgehalten selen: wenn I1a will, eıne Vorliebe der Ver-
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Biologieunterricht und der „eigentli- S Die individuelle Sexualerziehung fassungsrichter tür einen möglıchst 11ULI

chen Sexualerziehung‘“‘, die tächer- gehört in erster Lıinıe dem natur- auf Sachintormation naturkundlicher
übergreifend veranstaltet wırd Erste- lıchen Erziehungsrecht der Eltern Art eingeschränkten Sexualkundeun-
en 1St ZW ar ach dem Urteil ‚Grund- 1im Sınne des Art Abs G der terricht als Bestandteıl eLtwa des all-
lage jeder vernünftigen Sexualerzie- Staat 1STt jedoch aufgrund seines Erzie- gemeınen Biologieunterrichts Z7W1-

schen den Zeılen herauslesen. [)Dashung“‘ und, sSOWelılt CI wertungsirei hungs- und Bildungsauftrages (Art
dargestellt wiırd, selbstverständlicher Abs. 1 GG) berechtigt, Sexualerzie- Urteil selbst 1STt davon nıcht bestimmt.
Auftrag der Schule, für den es keiner hung ın der Schule durchzuführen.
besonderen Regelung bedürte. ber Dıie Sexualerziehung ın der Schule
die eigentliche, tächerübergreifend gC- mufß tür die verschiedenen ertvor- Wesentliche Grundrechte
botene Sexualerziehung wiırd als schu- stellungen aut diesem Gebiet otten se1ın beruhrt
lısche Veranstaltung nıcht 1Ur klar un! allgemeın Rücksicht nehmen auf
bejaht, sondern S1€e wırd auch inhaltlıch das naturliche Erziehungsrecht der El- Wenn das Urteil dennoch gleich MIt
keineswegs auf die Vermittlung biolo- weitgehenden Mifßßverständnissen be-tern und auf deren relıg1öse oder welt-
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lastet worden lSt, dann lıegt das ohl stellt. (Vgl FAZ, 15  D 78 ‚„‚Sexual- (Urteilsbegründung 5.40) Ihre Mar-
nıcht Nur der Delikatheit des The- kunde darf 11Ur Fakten vermıitteln.“‘‘) kıerung sel für die Ausübung dieser
INas, den mıt dem Sexualkundeun- Daher ohl auch dıe ersten scharten Grundrechte vielfach VO  - mafßgeben-
terricht unvermeıdlich verbundenen Reaktionen. der Bedeutung. Sıe sel daher Aufgabe
Emotionen un! Horror aller päd- Im anderen Fall hatte das Bundesver- des Gesetzgebers.

fassungsgericht iın eiınem Normenkon-agogıisch redlich Engagıerten, die sıch ıne Verletzung des Elternrechtes wiırd
wert- un! ethostreies Unter- trollverfahren ber eiınen Vorlagebe- aber auch 1mM Blick aut die eigentlıche,

richten ebenso nachdrücklich wehren schlufß des Bundesverwaltungsgerichts facherübergreifende Sexualerziehung
W1€e iıdeologische Indoktrinie- entscheiden. Dieser bezog sıch auf verneınt. Aufgrund seınes Erziehungs-
LUNgS. Es hat auch mıiıt den VEI- die rage, ob die Vorschritten des un! Bildungsauftrages sel der Staat be-
knäuelten Strängen der Urteilsbegrün- hamburgischen Schulgesetzes VO  3 rechtigt, „„1N der Schule grundsätzlıch
dung un! miıt der Eıgenart des 1966 un:! des Schulverfassungsgesetzes unabhängig eıgene Erziehungsziele
Verfahrens beı der Urteilstindung 1nsoweıt mıt dem Demokratie- un! verfolgen‘“‘. Dabe1 sel der Auftrag der
iun dem Rechtsstaatsprinzıp vereinbar Schule dem Elternrecht nıcht nach-,

WAarrcl, als der Gesetzgeber die Ent- sondern gleichgeordnet. Dıiıe Schule
Der Erste Senat hat Z7wWwel ZEITENNTE scheidung ber die Einführung der Se- brauche sıch auch nıcht auf dıe Ver-
Vertahren eiınem gemeınsamen Be- xualerziehung ın der Schule nıcht mittlung VO  a} Wiıssensstott be-
schlufß verbunden. Im einen Fall han- selbst traf, sondern diese der Schulbe- schränken. Ihre Aufgaben lägen auch
delte CS sıch die Verfassungsklage hörde überließ. Die Ausgangsklage auf erzieherischem Gebiet. Der ZeE1Z-
eiInes württembergischen Elternpaares, bezog sıch auf die ‚„‚Rıchtlinien für die GE Platz für die ındıividuelle Sexual-
das mi1ıt der Begründung Beschwerde Sexualerziehung 1n den Schulen der erziehung sel ZW alr das Elternhaus.
führte, ıhre Tochter musse VO  — dem 1mM Freıen un! Hansestadt Hamburg‘‘ VO  a och sel1 Sexualverhalten eın Teil des
Rahmen des Biologieunterrichtes C1I- 1970 (Da das hamburgische Schulge- Allgemeinverhaltens. Deswegen gebe
teilten Sexualkundeunterricht betreit seiz inzwıischen durch das Schulgesetz CS ‚„„keıine grundsätzlıchen verfas-
werden. Die Begründung: die Darstel- VO Oktober 1977 abgelöst wurde sungsrechtliıchen Bedenken“‘ dagegen,
lung sexueller organge ın dem dabei un! dieses die Sexualerziehung in 5 dafß ‚„„der Staat Themen der Sexualıtät
verwendeten Biologiebuch zing gesetzliıch regelt, wWwWar die Fragestellung ZU Unterrichtsgegenstand ın der
VOT allem eıne Passage mıiıt reın ‚War gesetzgeberisch, aber keineswegs Schule macht‘“‘ (Urteilsbegründung
„sachlich-informativer Beschreibung verfassungsrechtlich überholt.) Eltern S: 50) Das gelte zunächst, sSOWeıt
des Begattungs- un! Befruchtungs- hatten des Mangels eıner A4aUusSs- sıch lediglich die Vermittlung VO  -

vorganges‘ se1 beanstanden. Der reichenden gesetzlichen Grundlage Tatsachen un:! Vorgängen handelt, die
Sexualkundeunterricht se1 laut Frlafß geklagt und sahen darın überdies eiınen wertneutral un:! losgelöst VO  — jedem
des Kultusministeriums VO Januar unzulässigen Eingriff ın das Eltern- sexualethischen Bezug dargeboten
969 treiwillig; GL entbehre eıner gC- recht. werden. ber auch dıe „eigentlıche Se-
setzlichen Grundlage un:! verletze xualerziehung‘“, Ww1e S1e die KMK-
darüber hınaus das 1mM Art Im ersten Punkt hat NUu: das Vertas- Empfehlungen tür die höheren Klassen
Abs garantıerte elterliche Frzıie- sungsgericht der Klage stattgegeben. vorsehen, talle grundsätzlıch die
hungsrecht, die durch Art un! Es beruft sıch dabei auf eıne rüuhere Schulhoheit des Staates; denn auch ıhm
geschützte Intımsphäre VO  - FEltern un! Entscheidung ber die Neuordnung könne eın pädagogisch legitimer Auft-
Kındern un! die Menschenwürde der der gymnasıalen Oberstute iın Hessen LıTag ZuUufr geschlechtlichen Erziehung
FEltern. Diese Klage wurde abgewilesen: (BVerfGE 45, 400 4171.)). Danach der Kinder nıcht bestritten werden.
die Vermittlung grundlegender bıolo- verpflichten das Rechtsstaats- und das
gischer Sachintormationen sel selbst- Demokratieprinzıp des Grundgesetzes Wenn auch die rage, ob wertneutrale
merständlicher Auftrag der Schule und den Gesetzgeber, ‚„dıe wwesentlichen Vermittlung VO Tatsachen 1M N-

‚„keın Bestandteil der eigentlichen Se- Entscheidungen ım Schulwesen selbst SCH Sınn überhaupt möglıch 1STt ın der
xualerziehung‘“‘ (vgl Urteilsbegrün- treffen un! nıcht der Schulverwal- Urteilsbegründung wiırd selbst
dung Aktenzeichen BvL /75 un! (ung überlassen‘‘. as gelte iınsbe- auftf diese Problematik hingewiesen
1 BvyR 147775 5.45) Eıner eigenen sondere „für die der staatlıchen (Ge- ungelöst bleibt, mıt dem Urteil äßt
gesetzlıchen Grundlage bedürte c da- staltung offenliegende Rechtssphäre sıch leben Es bestätigt die tächerüber-
tür nıcht: der Staat handle 1mM Rahmen 1m Bereich der Grundrechtsaus- greitende schulische Sexualerziehung
se1ınes Erziehungsauftrags; elterliche übung‘‘. Auf den Sexualkundeunter- als legitim; 6S welılst die Fixierung der
Grundrechte wurden nıcht verletzt, richt treite 1€es Er se1 wesentlich Inhalte un! Erziehungsziele dieses
wenn damıt keine Indoktrinierung tür die Verwirklichung VO  en Grund- Unterrichts wenıgstens 1m Sınne eıner
verbunden werde. In ersten Pressebe- rechten. Die Grenzen zwıschen at- Leitentschei-„parlamentarischen
richten wurde VOT allem dieser Aspekt lıchem Erziehungsaulftrag, dem dung‘‘ dem Gesetzgeber un!
teıls mißverständlich, als ob tür das ternrecht un den Persönlichkeits- schützt damıiıt VOT Behördenwillkür:;: CS

Gericht Nur diese Art VO Sexualkun- rechten des Kındes seılen zudem ‚oft mahnt Behutsamkeıit ın Fragen der
deunterricht zulässıg sel, herausgg tlüssig und schwer auszumachen‘‘ Wertungen un! o1bt damıt den Eltern
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eıne Handhabe, sıch miı1{(- anhängige verfassungsgerichtliche Kreditwürdigkeıt), un ıhre wachsend
bräuchliche Handhabung des Unter- Vertahren ZU Vorlagebeschlufß des posıtıve Kesonanz ın der Bevölkerung
richts wehren. Dıie pädagogische Oberverwaltungsgerichts unster ıhrem vorzeıtigen Ende tuührte. Die

Kommunıisten mußten Ww1e die kleine-Perspektive 1m Sınne sexualethischer ZU Genehmigungsverfahren heı der
Wertbezüge 1STt durchaus gegeben. Errichtung VUOoN Kernkraftwerken. ren Parteıen der linken Mıtte, VO den
Pädagogische der gal didaktıiısche Wırd auch dieses 1mM Sınn des 1TIemo- Sozıialısten bıs den Republıkanern,
Leitlinien für deren Ausgestaltung kratıie- und Rechtsstaatsprinzıps dem fürchten, der Erfolg der Regijerung, die
geben konnte nıcht. Aufgabe eınes Gesetzgeber zugewılesen ? S$1€e seıt dem Programmabkommen VO

Vertassungsurteıils seın. Julı 977 mıt den SOgCNANNTLEN Parteıen
Und schließlich dürtten verfassungs- des ‚ Verfassungsbogens durch C111

rechtlich interessıierte Rechtspolitiker Nıchtmif$trauensvotum stutzten,Über den könnte WTr ZU Wohl des Landesun! Eltern auch die Ausführungen des
Sexualkundeunterricht Beschlusses über die Persönlichkeits- se1n, aber auf hre eigenen Kosten DC-
hinaus bedeutsam rechte des Jugendlichen aufmerksam hen Die Erarbeitung eıner u  9 über

lesen (vgl iınsbesondere S, 32 der Be- das Programm VO Julı 19/7/ hınaus-
[)as Interesse dem Urteil dürfte sıch gründung): Der Jugendliche sel nıcht führenden Programmgrundlage Wal

darın aber nıcht erschöpten. Es weIlst Nur Objekt der elterlichen un: staatlı- der vorgeschobene Sachzwang, mıiıt
über die verfassungsrechtliche un: SC chen Erziehung. Er se1l ‚„vielmehr VO  s dem INan die Forderung ach eıner
setzliche Regelung der Sexualerzie- vornhereın un:! mıt zunehmendem Al kompakteren Mehrheit begrün-

WEN: ın ımmer stärkerem Ma(ße eıne e1-hung hinaus. Es annn Finflufß haben ete Letztlich zing 6S allein darum,
auf andere schulische Bereiche. In SENC, durch e 2 bs. 1 1ın Verbıin- den Preıs der eigenen Mitwirkung
Hessen erhob eın Sprecher der Uppo- dung mıiıt Art Abs geschützte erhöhen un! VOT allem die Kommunıti-
sıt1on (vgl FAZ, 16  N /8) bereıts die Persönlichkeit““. Dıie Erfahrung lehre, sten voll ın die Regierungsverantwor-
Forderung, 1m Sınne des Urteıls künf- da{fß gerade Jugendliche durch pädago- tung mıiıt einzubeziehen. Deshalb der
t1g wesentliche Entscheidungen ım gisch talsch angelegte Erziehungsmaß- ständıge Ruft ach eıner alle Parteien
Schulwesen ınsgesamt durch den (5@= nahmen verletzt un! 1ın ıhrer Entwick- des Verfassungsbogens MmMiıt einbezı1e-
setzgeber und nıcht mehr auf dem Ver- lung schwer beeinträchtigt werden. henden Notstandsregierung.

Den Eltern wırd 1er nıcht Nur Hılte- Durch diesen Umstand hat S1e aller-ordnungsweg regeln. Tatsächlich
könnte CS se1n, da{fß das Urteil eınen stellung gegeben; ıhre Rechte werden dıngs eın orößeres Gewicht als alle ıhre
Anstofß 71Dt, den Rahmenrichtlinien- auch deutlich In ıhrer Begrenzung auf- Vorgängerinnen. Es steht nıcht NUur Z

salat verschiedener Bundesländer wel- gezelgt. Das dürfte für ıne möglicher- Debatte, ob die polıtısche Führung
ÜEr einzugrenzen. weIlse einmal tallıge verfassungsrecht- Italiens 1ın der Lage ISt, die innenpoli-

liche Diskussion ber die Jetzt 1ImVWeıter 1STt fragen, Ww1e die Detinition tische un! wirtschaftspolitische Kriıse
eiıner ‚‚wesentlichen Entscheidung‘‘ 1mM Gesetzgebungsverfahren betindliche des Landes dämpten un! Jlangiristig
Sınne der Berührung miıt verschiede- Neufassung des elterlichen Sorgerechts mMiıt Hiıltfe der Polı:zeı Terrorismus!
TNecn Grundrechten Ausstrahlt aut das VO Bedeutung se1n. un! der angekränkelten Wirtschatts-

macht in den priıvaten, halbstaatlichen
un! staatlıchen Unternehmen über-
wınden, die öttentliche VerschuldungDie Kırche un die ıtalıeniısche rIise einzugrenzen, die Arbeıtslosigkeıit, VOT

allem durch Eindiämmung der Lohn-
Dıie schon seıt Anfang Dezember CI- Willkür un! des Machtkampftes kosten, verringern un! datür die
Wartete un: Mıtte Januar durch die den iıtalienischen Parteıen. Miıtwirkung der übermächtigen, VO  —

Parteien der soz1ı1alistischen un:! kom- der kommunistıiıschen G aNSC-
munıiıstischen Linken offiziell ausgelö- uhrten Gewerkschatten tinden. Es
STIE ıtalienische Regierungskrise CS 1St Das Gewicht eınes könnte sıch auch endgültig entsche1-

den, ob die Kommunıisten letztendlichdie sıebenunddreifßigste seıt Kriegs- Regierungswechsels
ende wırd VO  S Ühnlicher Dauer seın die Macht kommen, auch WEeNnNn die
WIe die meısten ıhrer Vorgängerinnen. Dıie Regierungskrise wurde nıcht AaUS- Machtübernahme och ber ein1ıge

Zwischenstuftfen lauten mußte -  e-Man könnte hinzufügen, S1€e 1St auch gelöst durch Schwäche der Regijerung.
überflüssig W1e€e viele ıhrer organge- Alle neutralen Beobachter stımmen teiligung eıner ottenen un! direkten

darın übereın, dafß die Regierung des barlamentarıschen Mehrbheit Z Stuüt-rinnen. Sıe IST nıcht ırgendeıiner politi-
schen der wirtschaftlichen Notwen- Christdemokraten Gıulıo Andreotti: ZUNg eınes christdemokratischen Mın-
dıigkeit CNtsprungen — 1mM Gegenteıl, eınes der erfolgreichsten Kabinette der derheitskabinetts, Notstandsregierung

die andauerndedringende, etzten zehn Jahre War un dafß gerade der Parteıen des Vertassungsbogens,
VWırtschaftskrise eiındämmende Ma{ßS- ıhr relatıver Ertolg, auch ıhr relatıver ‚„„historischer Kompromufßs‘“‘ in Gestalt
nahmen werden dadurch VCI - wirtschaftspolitischer Erfolg (Preıs- der Machtteilung miıt den Chriıstde-
schleppt sondern 1St Ergebnıis der front,; Handelsbilanz, internationale mokraten, Volksfront mıiıt oder hne


